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Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 16. April 2024

Titel Einzelinitiative "Verbot von lärmendem Feuerwerk", Gültigerklärung
Beschluss-Nr. 82
Reg.-Nr. 16.04.1 lnitiativen, Anfragen
Versand 22. April 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:
Am 25. Januar 2024 reichte Heidi Alder (zusammen mit acht weiteren Personen) die unterzeichnete
Einzelinitiative «Verbot von lärmendem Feuerwerk» in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs ein.

Die lnitianten beantragen die Abanderung von Art. 25 der kommunalen Polizeiverordnung mit folgen-
dem lnitiativtext:

«Art. 25 der Polizeiverordnung der Gemeinde Hombrechtikon sei wie folgt abzuandern:
Art. 25
Feuerwerk
Abs. 1 Das Abbrennen von lärmendem FeuenNerk ist verboten.
Abs. 2 Für besondere Veranstaltungen kann das zuständige Verwaltungsorgan das Abbrennen von
lärmendem Feuerwerk bewilligen.»

Begründung:
«Empfindliche, auch kranke Menschen, Wild-, Nutz- und Haustiere leiden unter dem sehr lauten und
repetitiv lauten Feuerwerkslarm und können gesundheitliche Schaden erleiden.

Die Nachtruhe und die Befindlichkeit werden bei den jetzigen Verhaltnissen Ober mehrere Tage hin
gestört, weil zwei bis drei Tage vor und nach den erlaubten Zeiten larmendes Feuerwerk bei Tag und
Nacht willkürlich gezündet wird.

Nichtlarmendes Feuerwerk soil wie bisher erlaubt bleiben.»

Der Gemeinderat hat darner zu befinden.

Erwägungen
Die Initiative erfüllt die formellen Anforderungen. Sie ist von mindestens einer in der Gemeinde Hom-
brechtikon stimmberechtigten Person unterzeichnet und formell vollständig (vgl. § 148 GRP [Gesetz
Ober die politischen Rechte, LS 161] i.V.m. § 120 GRP und Art. 25 KV [Verfassung des Kantons Zü-
rich, LS 101]). Die Form der Einheit ist mit der Einreichung als ausgearbeiteter Beschluss gewahrt. Sie
betrifft zudem einen initiativfähigen Gegenstand, da Abanderungen der Polizeiverordnung in der Kom-
petenz der Gemeindeversammlung liegen (vgl. § 147 GRP i.V.m. Art. 13 Gemeindeordnung Hom-

brechtikon).

Die Initiative ist auch in materieller Hinsicht gültig. Die Einheit der Materie ist gewahrt, es bestehen
keine Anzeichen kir einen Verstoss gegen übergeordnetes Recht und die Initiative ist auch nicht of-

fensichtlich undurchführbar.
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Der Gemeinderat beschliesst:

1. Vom Eingang der Einzelinitiative «Verbot von lärmendem Feuerwerk» vom 23. Januar 2024 wird
Kenntnis genommen (Protokollbestandteil).

2. Es wird festgestellt, dass die Initiative die formellen und materiellen Anforderungen erfüllt und dem-
entsprechend gültig ist.

3. Gegen diesen Beschluss kann, von der Eröffnung an gerechnet, beim Bezirksrat Meilen,
Dorfstrasse 38, Postfach, 8706 Meilen, wegen Verletzung von Vorschriften Ober die politischen
Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 161 GPR i.V.m. § 19 Abs. 1 lit.
c, § 19b Abs. 2 lit. c Ziff. 1 und § 21a VRG) erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen.

4. Dieser Beschluss ist öffentlich und amtlich zu publizieren.

5. Protokollauszug an:
- Heidi Alder, Rebrainstrasse 15, 8634 Hombrechtikon
- RGPK-Mitglieder (Pixas; zusammen mit der vollstandigen 2-seitigen Initiative)
- Christian Walliker, Ressortvorstand Sicherheit (Pixas)
- Michaele Leemann, AL Sicherheit (Pixas)
- Arbnora Tafa, Gemeindeschreiberin (Pixas)

Gemeinderat Hombrechtikon

r Odermatt
eindepräsident

Arbnora Tafa
Gemeindeschreibèrin
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